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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2695/19  

Titel 

Notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in 

Kindertageseinrichtigungen 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Frage 1 

Wie ist der aktuelle Stand, der Darstellung der notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung und zum 

Ausbau von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen? Ich bitte um eine schriftliche 

Darstellung für den JHA analog der Drucksache 1993/19. 

 

Eine Übersicht der notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungs-

angeboten in Kindertageseinrichtungen ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

 

Frage 2 

Warum wird der JHA nicht in die Beratungsablauf zur DS 1993/19 einbezogen? 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt hat mit Beschluss zur Drucksache 1702/19 vom 

25.09.2019 eine Geschäftsordnung mit neuen Zuständigkeiten beschlossen. Mit dieser Änderung 

wurde angestrebt neben einer Straffung der Stadtratssitzungen auch klare Zuständigkeiten der 

Ausschüsse abzugrenzen.  

 

Nach der neuen Geschäftsordnung ist für Angelegenheiten der Grundstücks- und 

Gebäudeverwaltung und deren Sanierungsplanung und – umsetzung nach § 25 Absatz 2 e der 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr der zuständig. 

 

Auszug der Geschäftsordnung des Stadtrates 

§ 25 Abs. 2  

e) Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 
 
Der Ausschuss wird beratend tätig für: 
- Angelegenheiten des Hoch- und Tiefbaus und Verkehrs, von Straßen- und 

Brückenbau, des Mobilitätsmanagements, der Geoinformation und Bodenordnung, 
der Grünflächenplanung und Neubau, der Grünflächenverwaltung und -pflege, des 
Friedhofs- und Bestattungswesen, soweit diese Aufgaben nicht im übertragenen 
Wirkungskreis wahrgenommen werden; 

- Satzungen über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge; 
- Kreuzungsvereinbarungen; 
- Angelegenheiten der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung einschließlich deren 

Sanierungsplanung und -umsetzung; 
-  

Der Oberbürgermeister hat folglich gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates gehandelt und 

die Drucksache in den zuständigen Ausschuss weitergeleitet. 
 



LV 1.04 F 

11.19 

©Stadt Erfurt 

 

 

gez. Peilke 
 

08.01.2020 
Unterschrift  Amtsleitung        Datum 
 


	Dropdown2
	txtADAmt
	Dropdown1
	txtdatum
	Dropdown3
	txt

